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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

KStG 1988 §9 Abs2;

1. KStG 1988 § 9 heute

2. KStG 1988 § 9 gültig ab 01.01.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 113/2024

3. KStG 1988 § 9 gültig von 20.07.2024 bis 31.12.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 113/2024

4. KStG 1988 § 9 gültig von 01.01.2016 bis 19.07.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 34/2015

5. KStG 1988 § 9 gültig von 01.01.2015 bis 31.12.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 13/2014

6. KStG 1988 § 9 gültig von 01.03.2014 bis 31.12.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 13/2014

7. KStG 1988 § 9 gültig von 15.12.2012 bis 28.02.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2012

8. KStG 1988 § 9 gültig von 01.04.2012 bis 14.12.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2012

9. KStG 1988 § 9 gültig von 01.07.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 34/2010

10. KStG 1988 § 9 gültig von 18.06.2009 bis 30.06.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009

11. KStG 1988 § 9 gültig von 29.12.2007 bis 17.06.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 99/2007

12. KStG 1988 § 9 gültig von 24.05.2007 bis 28.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2007

13. KStG 1988 § 9 gültig von 31.12.2005 bis 23.05.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2005

14. KStG 1988 § 9 gültig von 31.12.2004 bis 30.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

15. KStG 1988 § 9 gültig von 05.06.2004 bis 30.12.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2004

16. KStG 1988 § 9 gültig von 01.01.1994 bis 04.06.2004 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 818/1993

17. KStG 1988 § 9 gültig von 01.01.1994 bis 31.12.1993 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 532/1993

18. KStG 1988 § 9 gültig von 01.12.1993 bis 31.12.1993 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 818/1993

19. KStG 1988 § 9 gültig von 30.07.1988 bis 30.11.1993

Rechtssatz

Die Frage, ob die gegenständliche Vereinbarung tatsächlich als fehlerhafter Beherrschungsvertrag einzustufen wäre,

kann ebenso dahinstehen wie die Frage, welche Rechtsfolgen fehlerhafte Unternehmensverträge nach sich ziehen (vgl.

dazu Artmann, Gesellschaftsrechtliche Fragen der Organschaft, 241, mit der Darstellung der verschiedenen

Lehrmeinungen, die fehlerhafte Beherrschungsverträge für die Vergangenheit überwiegend als wirksam ansehen,

sobald sie - beispielsweise dadurch, dass die herrschende Gesellschaft in die Geschäftsführung der beherrschten

Gesellschaft eingegri?en hat - vollzogen worden sind und die daher zum Ergebnis kommen, dass Mängel nur mit

Wirkung für die Zukunft geltend gemacht werden können.) Für das Steuerrecht ist entscheidend, ob die allenfalls

gesellschaftsrechtlich mangelhafte Vereinbarung tatsächlich umgesetzt wurde. § 9 Abs. 2 KStG 1988 in der

Stammfassung stellt auf das "Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse" ab. Schon im Erkenntnis vom 3. November
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1966, 1884/65, VwSlg 3522 F/1966, hat der Verwaltungsgerichtshof daher darauf hingewiesen, dass die Eingliederung

einer Organtochter in das Mutterunternehmen neben der rechtlichen, eine wichtige tatsächliche Seite hat. Die

organisatorische Eingliederung kann daher einerseits weder durch bloß formell ordnungsgemäße Gestaltungen

herbeigeführt werden, die in der Praxis nicht umgesetzt werden, noch stehen ihr andererseits gesellschaftsrechtliche

Mängel entgegen, wenn die Vereinbarung tatsächlich Grundlage der Leitungsausübung durch den Organträger war.Die

Frage, ob die gegenständliche Vereinbarung tatsächlich als fehlerhafter Beherrschungsvertrag einzustufen wäre, kann

ebenso dahinstehen wie die Frage, welche Rechtsfolgen fehlerhafte Unternehmensverträge nach sich ziehen

vergleiche dazu Artmann, Gesellschaftsrechtliche Fragen der Organschaft, 241, mit der Darstellung der verschiedenen

Lehrmeinungen, die fehlerhafte Beherrschungsverträge für die Vergangenheit überwiegend als wirksam ansehen,

sobald sie - beispielsweise dadurch, dass die herrschende Gesellschaft in die Geschäftsführung der beherrschten

Gesellschaft eingegri?en hat - vollzogen worden sind und die daher zum Ergebnis kommen, dass Mängel nur mit

Wirkung für die Zukunft geltend gemacht werden können.) Für das Steuerrecht ist entscheidend, ob die allenfalls

gesellschaftsrechtlich mangelhafte Vereinbarung tatsächlich umgesetzt wurde. Paragraph 9, Absatz 2, KStG 1988 in der

Stammfassung stellt auf das "Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse" ab. Schon im Erkenntnis vom 3. November

1966, 1884/65, VwSlg 3522 F/1966, hat der Verwaltungsgerichtshof daher darauf hingewiesen, dass die Eingliederung

einer Organtochter in das Mutterunternehmen neben der rechtlichen, eine wichtige tatsächliche Seite hat. Die

organisatorische Eingliederung kann daher einerseits weder durch bloß formell ordnungsgemäße Gestaltungen

herbeigeführt werden, die in der Praxis nicht umgesetzt werden, noch stehen ihr andererseits gesellschaftsrechtliche

Mängel entgegen, wenn die Vereinbarung tatsächlich Grundlage der Leitungsausübung durch den Organträger war.
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